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6. Deutscbland

1. Gesetzgebung

1) Deutsches Auslieferungsgesetz
23. I)ezember 1,929, (RCYBI. 1929 1 S. 239)

Erster Abschnitt

Auslieferung und Durchlielerung
§

Ein Ausländer,&apos;.der von der Behörde eines ausländischen .- Staates

wegen einer strafbaren Handlung verfolgt wird oder verurteilt worden

ist, kann der Regierung dieses Staates auf Ersuchen einer zuständigen
Behörde zur Strafverfolgung- oder Strafvollstieckung ausgeliefert werden.

§
(i) DW, Auslieferung ist nur wegen einer Tat zulässig, die nach

deutschem Rechte ein Verbrechen oder Vergehen ist.

(2) Die Auslieferung ist nicht zulässig, wenn die Tat nach deutschem
Rechte nur nach den Militärstrafgesetzen strafbar ist oder nur mit einer
Vermögensstrafe geahndet wird, die nicht in - eine&apos;Freiheitsstrafe umge-
wandelt werden kann.

§ 3,

(i) Die Auslieferung ist nicht- zulässig, wenn die Tat, welche die

Auslieferung veranlassen soll, eine politische ist oder mit einer politischen
Tat derart im Zusammenhange steht,&apos;daß sie diese vorbereiten, sichern,
decken oder abwehren&apos;sollte.

(2) Politische Taten sind die strafbaren Angriffe, die sich unmittel-
bar gegen den Bestand oder die Sicherheit des Staates, gegen das Ober-

haupt oder gegen ein Mitglied der ..Regierung des Staates als solches,
-gegen eine verfassungsmäßige Körperschaft, gegen die staatsbürgerlichen
Rechte bei Wahlen&apos;oder Abstimmungen oder gegen die gu Beziehun-

gen zum Ausland richten.

(3) Die Auslieferung ist zulässig, wenn sich die Tat als ein vorsätz-
liches Verbrechen gegen, das Lebe&apos;n darstellt,. es sei denn, daß sie im
offenen Kampfe begangen ist.

§ 4-
Die Auslieferung ist nicht zulässig
i wenn die Gegenseitigkeit nicht verbürgt ist,;

&apos;2 wenn&apos;die StrafverfOlguil Tatg oder Strafvollstreckung wegen der
nach deutschem Rechte infolge Verjährung oder Gnadenerlasses
oder aus anderen Gründen unzulässig gein würde;

3- wenn für die Tat die deutsche Gerichtsbarkeit begründet und

gegen. den Verfolgten von deutschen Behörden ein Urteil erlassen
oder die Eröffnung des Hauptverfahrens abgelehnt ist.
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b36 Staats- und Verwältunggsrecht

§ 5.
Die Auslieferung ist nur zulässig, wenn ein Haftbefehl oder das

vollstreckbare Straferkenntnis einer zuständigen Behörde des ausländi-
sehen Staates wegen der Tat vorgelegt ist.

§ 6.

Die Auslieferung ist nur zulässig, wenn Gewähr dafür besteht,
daß der Ausgelieferte indem Staate, an den er ausgeli.efert worden ist,
ohne deutsche Zustimmung weder wegen einer vor der Auslieferung
begangenen Tat, für welche die Auslieferung nicht bewilligt ist, zur

Untersuchung gezogen, bestraft an einen dritten Staat weiter-

geliefert noch aus einem anderen, vor -der Auslieferung eingetretenen
Rechtsgrund in seiner persönlichen Freiheit beschränkt wird, es sei

denn, daß er das Gebiet der ausländischen Regierung innerhalb eines
Monats nach dem Tage seiner Freilassung nicht verläßt oder daß er,
nachdem er es verlassen hat, zurückkehrt oder von einer dritten Re-

gierung von neuem ausgeliefert wird.

§ 7.
Die Auslieferung darf nur bewilligt werden, wenn das Gericht sie

für zulässig oder der Verfolgte sich zu Protokoll eines Richters mit ihr
einverstanden erklärt hat.

§ 8.

(1) Der Staatsanwalt bei dem Oberlandesgerichte bereitet die

Entscheidung über die Auslieferung vor und führt die bewilligte Aus-

lieferung durch.

(2) Für die gerichtliche EÜtscheidung über die Zulässigkeit der

Auslieferung ist das Oberlandesgericht zuständig.

§ g.

(i) Örtlich zuständig sind der Staatsanwalt und das Oberlandes-

gericht, in deren Bezirk der Verfolgte ergriffen oder, falls eine Ergreifung
nicht erfolgt, ermittelt wird.

(2) Werden mehrere Personen, die wegen Täterschaft, Teilnahme,
Begünstigung oder Hehlerei bei derselben Tat ausgeliefert werden sollen,
in den Bezirken verschiedener Oberlandesgerichte ergriffen oder ermittelt,
so haben der Staatsanwalt oder das Oberlandesgericht die Sache zu

bearbeiten, die zuerst mit ihr befaßt werden.

(3) Ist der Aufenthalt des Verfolgten nicht bekannt, so bestimmt
das Reichsgericht den Staatsanwalt und das Oberlandesgericht, welche
die Sache zunächst zu bearbeiten haben. Wird der Verfolgte ergriffen
oder ermittelt, so richtet sich die örtliche Zuständigkeit für das weitere
Verfahren nach Abs. i.

§ io.

(i) Ein Ausländer kann zum Zwecke der Auslieferung an eine aus-

ländisch,e Regierung nach dem Eingang des Ersuchens um Auslieferung
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in Haft genommen werden, wenn die Gefahr besteht, daß er sich dem

Auslieferungsverfahren oder der Durchführung der Auslieferung ent-

ziehen werde, oder wenn Tatsachen vorliegen, aus denen zu schließen

ist, daß er in dem gegen ihn schwebenden Strafverfahren die Wahrheits-

ermittelung erschweren werde; diese Tatsachen sind aktenkundig zu

machen (Auslieferungshaft). Dies gilt nicht, wenn die Auslieferung von

vornherein unzulässig erscheint.

(2) Die Auslieferungshaft kann unter den Voraussetzungen des

Abs. i schon vor dem Eingang des Ersuchens um Auslieferung angeordnet
werden, wenn eine zuständige Behörde des ausländischen Staates darum

ersucht oder wenn ein Ausländer einer Tat, für welche die Auslieferung
zulässig ist, dringend verdächtig erscheint (vorläufige Auslieferungshaft).

Über die Anordnung, Aufrechterhaltung, Vollstreckung oder Auf-

hebung der Auslieferungshaft und der vorläufigen Auslieferungshaft ent-

scheidet das Oberlandesgericht.

(i) Die Auslieferungshaft &apos;die vorläufige Auslieferungshaft
werden durch schriftlichen Haftbefehl angeordnet.

(2) In dem Haftbefehl ist der Verfolgte Und der Grund der Ver-

haftung zu bezeichnen. Auch ist anzugeben, an welchen Staat und wegen
welcher Tat der Verfolgte ausgeliefert werden soll.

§ 13-

(i) Der Haftbefehl ist dem Verfolgten, wenn möglich, bei der Ver-

haftüng bekanntzumachen. Geschieht dies durch Verkündung, so ist

der Verfolgte darauf hinzuweisen, daß ihm auf Verlangen eine Abschrift

erteilt wird. Ist die Bekanntmachung bei der Verhaftung nicht erfolgt,
so ist dem Verfolgten der Grund der Verhaftung vorläufig mitzuteilen.
Die Bekanntmachung des Haftbefehls ist in diesem Falle unverzüglich
,nachzuholen.

(2) Dem Verfolgten ist Gelegenheit zu geben, Angehörige, und,
soweit er daran ein wesentliches Interesse hat, an(tere Personen von der

Verhaftung zu benachrichtigen, sofern der Zweck der Haft dadurch

nicht gefährdet wird.

§ 14-
Der Verfolgte ist unverzüglich, spätestens am Tage nach der Er-

greifung, dem nächsten Amtsrichter vorzuführen. Der Richter hat ihn

unverzüglich, spätestens am nächsten Tage, zu vernehmen.

15-

(i) Bei der Vernehmung sind die persönlichen Verhältnisse des

Verfolgten, insbesondere seine Staatsangehörigkeit, zu ermitteln; es
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ist ihm&apos;Gelegenheit zu geben, sich zu der gegen ihn erhobenen Anschuldi-
gung zu außern.

(2) Bei der Vernehmung ist der Verfolgte ferner zu.befragen, ob
--er Einwendüngen gegen, den Haftbefehl erhebe, und gegebenenfalls auf-
zuforidern, die Tatsachen geltend zu machen, die gegen den Haftbefehl
oder seine Vollstreckung sprechen.

(3) Ergibt sich bei der Vernehmung, daß der Haftbefehl aufgehoben
,oder der Ergriffene nicht der in dem Haftbefehle bezeichnete Verfolgte
ist; so ist der Ergriffene unverzüglich freizulassen.

§ i6.,

(I) Uber die Einwendungen des Verfolgten, gegen den Haftbefehl
entscheidet das Oberlandesgericht.

(:2) Das Oberlandesgericht kann anordnen, daß die Vollstreckung
,des Haftbefehls unterbleibt, wenn der Verfolgte Sicherheit,dafür ge-
leistet hat, daß er sich dem Auslieferungsverfahren und der Durchführung
der Auslieferung nicht entziehen werde.,

(3) Die §§ 118 bis 121 und § 122 Abs. i, Abs. 2 Satz i und Abs. 3
der Strafprozeßordnung gelten entspTechend.

(4) Die Entscheidungen sind dem Verfolgten bekanntzumachen.

§ 17-
#) Der Haftbefehl,ist aufzuheben, wennder Grund der

Verhaftung weggefallen ist oder wenn die Auslieferung für unzulässig
erklärt wird.

(2) Der Haftbefehl ist ferner wenn der Staatsanwalt es

beantragt. Gleichzeitig mit dem Antrag kann der Staatsanwalt die

Freilassung des Verfolgten anordnen.

§ 18.

(I) Befindet sich der Verfolgte in vorläufiger Auslieferungshaft, so

hat das Oberlandesgericht nach Eingang des Ersuchens um Auslieferung
unverzüglich üb,er die Fortdauer der Auslieferungshaft zu, beschließen.

(:2) Der Staatsgnwalt beantragt die Aufhebung, des Haftbefehls,
wenn der Verfolgte sich seit dem Tage der Verhaftung einen Monat in

vorläufiger Auslieferungshaft befunden hat, ohne daß ein Beschluß, des

Oberlandesgerichts über die Fortdauer der Haft ergangen ist&apos;.

(3) Das Oberlandesgericht kann auf Antrag des Staatsanwalts die
Dauer der vorläufigen_ Auslieferungshaft um einen Monat verlängern,
soweit ein außereuropaischer Staat&quot; um die Festnahme ersucht hat.

(4) Die&apos;Ents sind,dem Verfolgten bekanntzugeben.,,

§
Ist die vorläufige Auslieferungshaft infolge Fristablaufs nach § 18

Abs. 2&apos;Und 3 aufgehoben worden, so darf sie nicht von neuem ange-
,ordnet werden. 11
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§ 20.

Befindet sich der Verfolgte in Auslieferungshaft, so hat,das Ober-

landesgericht vor Ablauf von je zwei Monaten seit dem Tage der Verhaf-

tung -oder seit dem *Tage des letzten, die Fortdauer der Auslieferungshaft
anordnenden Beschlusses von Amts wegen zu entscheiden, ob die Aüs-,
lieferungshaft aufrecht zu erhalten ist.

§ 21.

(i) Liegen die Voraussetzungen der vorläufigen Auslieferungshaft
oder der Auslieferungshaft vor, so kann der Staatsanwalt und jeder
-Beamte des Polizei- und Sicherheitsdienstes einen Ausländer festnehmen
oder festnehmen lassen-, unter den Voraussetzungen des, § 127, Abs. i

der Strafprozeßordnung ist jedermann zur Festnahme berechtigt..
(2) Die §§ 14 und 15 Abs. i und gelten entsprechend. Ergibt sich

bei der &apos;Vernehmung, daß das Festnahmeersuchen zurückgenommen
oder daß der Festgenommene nicht die in dem, Ersuchen bezeichnete
Person ist, so ist er unverzüglich freizulassen.

(3) Über die Anordnung der vorläufigen Auslieferun.gshaft oder der

Auslieferungshaft entscheidet das Oberlandesgericht.

§
(i) Für die vorläufige Auslieferungshaft un&amp; die Auslieferungshaft

sowie,für die Haft nach § 21 gelten die Vorschriften der Strafprozeß_-
ordnung über den Vollzug der Untersuchun shaft entsprechend.

(2) Der Staatsanwalt bei dem Oberlandesgericht bestimmt die

Anstalt, in welcher der Verfolgte zu verwahren ist.

(3) Die erforderlich-en richterlichen Verfügungen trifft der Vor-
sitzende des Gerichts.

§ 23.
(i) Ist die vorläufige Auslieferungshaft oder die Auslieferungshaft

angeordnet, der Aufenthalt des Verfolgten aber nicht bekannt.. so kann
,der Staatsanwalt bei dem Oberlandesgericht einen Steckbrief erlassen.

(2) Der Steckbrief soll, soweit dies möglich ist, eine Beschreibung
des Verfolgten enthalten und den Grund der&apos; Verhaftung angeben.

(3) Wird der Verfolgte auf Grund des Steckbriefs ergriffen, so richtet
sich das weitere Verfahren nach den §§ 13 bis 15-

§ 24-
Nach dem Eingang des&apos;Ersuchens um Auslieferung beantragt der

Staatsanwalt bei dem nach § 162 der Strafprozeßordnung zuständigen
Amtsrichter die Vernehmung des Verfolgten. Bei der Vernehmung ist
dem Verfolgten Gelegenheit zu geben, sich zu dem Ersuchen zu äußern.
Er ist auch zu befragen, ob er sich mit der Auslieferung einverstanden

erklärt.
§ 25.

(1) Hat sich der Verfolgte nicht zu Protokoll eines Richters mit der

AusliAferung einverstanden, erklärt, so beantragt der Staatsanwalt. die
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Entscheidung des Oberlandesgerichts darüber, ob die Auslieferung zu-

lässig ist.

(2) Der Staatsanwalt kann die Entscheidung des Oberlandesgerichts
auch dann beantragen, wenn sich der Verfolgte mit der Auslieferung
einverstanden erklärt hat.

§ 26.

(i) Das Oberlandesgericht &apos;kann vor der Entscheidung den Ver-

folgten vernehmen und Beweise über die Zulässigkeit der Auslieferung
erheben, es kann die Vernehmung und die Beweiserhebung durch einen

beauftragten oder ersuchten Richter veranlassen, Es kann auch eine
mündliche Verhandlung anordnen.

Von Ort und Zeit der Beweiserhebung oder der mündlichen
Verhandlung sind der Staatsanwalt, der Verfolgte und sein Rechts-
beistand zu benachrichtigen. Ist der Verfolgte nicht auf freiem Fuße
so ist er zu der Beweiserhebung oder der mündlichen Verhandlung vor-

zuführen, es sei denn, daß er auf die Anwesenheit verzichtet oder daß
der Vorführung weite Entfernung oder Krankheit des Verfolgten oder
andere nicht zu beseitigende Hindernisse entgegenstehen.

(3) Bei der mündlichen Verhandlung muß der Staatsanwalt an-

wesend sein. Wird der Verfolgte zur mündlichen Verhandlung nicht

vorgeführt, so muß ein Rechtsbeistand seine Rechte wahrnehmen. Den

Beteiligten ist in der Verhandlung Gelegenheit zu geben, sich zur Sache
zu äußern. Der § 245 Abs. i der Strafprozeßordnung gilt entsprechegd;
im übrigen bestimmt das Gericht Art und Umfang der Beweisaufnahme,
ohne durch Anträge, Verzichte oder frühere Beschlüsse gebunden zu

sein. Über die Verhandlung ist ein Protokoll aufzunehmen.

§ 27-

(i) Hält das Oberlandesgericht eine Entscheidung des Reichsgerichts
,für geboten, um eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu

klären, oder will es von einer nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes
ergangenen Entscheidung des Reichsgerichis über eine Rechtsfrage in

Auslieferungssachen abweichen, so begründet es seine Auffassung und
holt die Entscheidung des Reichsgerichts über die Rechtsfrage ein.

(2) Die Entscheidung des Reichsgerichts wird auch eingeholt, wenn

der Oberreichsanwalt oder der Staatsanwalt sie zur Klärung einer

Rechtsfrage beantragen.
(3) Die Entscheidung des Reichsgerichts ist in der Sache für

das Oberlandesgericht bindend. Sie ergeht ohne mündliche Ver-

handlung.

§ 28.

Der Beschluß über die Zulässigkeit der Auslieferung ist zu begrün-
den. Er ist nicht anfechtbar. Er wird dern Staatsanwalt und dem Ver-

folgten bekanntgemacht.
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§ 29.

(i) Treten, nachdem das Gericht die Auslieferung für zulässig erklärt

hat, Umstände ein, die es zweifelhaft&apos;erscheinen lassen, ob die Voraus-

setzungen der Zulässigkeit noch bestehen, so hat das Gericht auf Antrag
des Staatsanwalts oder des Verfolgten über die Zulässigkeit der Aus-

lieferung aufs neue zu beschließen.

(2) Das Gericht kann einen Aufschub der Durchführung der Aus-

lieferung anordnen.

(3) Für das Verfahren gelten die §§ 26 bis 28.

§ 30.

Ist der Verfolgte auf freiem Fuße, so kann der Staatsanwalt gegen
ihn zum Zwecke der Durchführung der Auslieferung einen Vorführungs-
oder Haftbefehl erlassen, Entzieht sich der Verfolgte der Durchführung
der Auslieferung, so kann der Staatsanwalt auch einen Steckbrief er-

lassen.

§ 31-

(i) Ist die Auslieferung durchgeführt und ersucht die ausländische

Regierung um die Zustimmung zur Strafverfolgung, Strafvollstreckung
oder Weiterlieferung wegen einer Tat, für welche die Auslieferung nicht

bewilligt ist, so darf die Zustimmung nur erteilt werden, wenn die Aus-

lieferung des Verfolgten wegen der Tat zulässig sein würde und der Aus-

gelieferte sich zu Protokoll eines.Richters des ausländischen Staates

mit der beabsichtigten Maßnahme einverstanden erklärt oder das Gericht
entschieden hat, daß die Auslieferung zulässig sein würde.

(2) Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung wird von dem Staats-

anwalte gestellt, der mit der Auslieferung befaßt gewesen ist. Die ge-
4

richtliche Entscheidung kann auch dann herbeigeführt werden, wenn

- Einverständnis des Ausgelieferten mit der beabsichtigten Maßnahme
vorliegt.

(3) Für das Verfahren gelten die §§ 26 bis 29 entsprechend mit der

Maßgabe, daß die Vernehmung oder Vorführung des Ausgelieferten nur

mit Zustimmung des Staatsanwalts angeordnet werden kann,

§ 32.

(i) Der Verfolgte kann sich in jeder Lage des Verfahrens des Bei-

standes eines Rechtsanwalts oder eines Rechtslehrers an einer deutschen

Hochschule bedienen. Die Wahl des Rechtsbeistandes ist dem Staats-

anwalte bei dem Oberlandesgericht.anzuzeigen.
(2) Hat das Oberlandesgericht nach § 26 Abs. i eine mündliche

Verhandlung angeordnet, so hat der Vorsitzende des Gerichts gleich-
zeitig dem Verfolgten, der noch keinen Rechtsbeistand gewählt hat, für

die Verhandlung einen Rechtsanwalt als Rechtsbeistand beizuordnen.

(3) Der Rechtsbeistand kann die dem Gerichte vorliegenden Akten

über das Auslieferungsverfahren einsehen. Ihm ist schriftlicher und

mündlieher Verkehr mit dem verhafteten Verfolgten gestattet. Der
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Vorsitzende des Gerichts kann bis zur Anordnung einer mündlichen
Verhandlung schriftliche Mitteilungen zurückweisen, wenn, deren Ein-
sicht ihm nicht gewährt wird. Er kann bis zur Anordnung einer münd-
lichen Verhandlung anordnen, daß- Unterredungen mit dem Rechts-
beistand in seiner Gegenwart oder in Gegenwart eines beauftragten oder
ersuchten Richters stattfinden.

(4) Der beigeordnete Rechtsanwalt ist verpflichtet, die Beistands-
leiStung zu übernehmen.

§ 33-

(I) Ein Ausländer, der von der Behörde eines ausländischen Staates

wegen einer strafbaren Handlung verfolgt wird oder verurteilt worden
ist, kann auf Ersuchen einer zuständigen Behörde dieses Staates durch
das Gebiet des Deutschen Reichs durchgeliefert werden, wenn die Aus

lieferung des Verfolgten zulässig&apos;,sein wurde (§§ i bis 6).
(2) Für das Verfahren gelten die §§ 8, 32 Abs. i.ünd 3 entsprechend

mit folgender Maßgabe:
i. Einer gerichtlichen Entscheidung über die Zulässigkeit der Aus-

lieferung bedarf es nicht. Auf Antrag des Staatsanwalts, hat
das Oberlandesgericht über die Zulässigkeit der Auslieferung zu

beschließen. Die §§ 26 bis 31 gelten entsprechend; die Ver-

nehmung oder Vorführung des Verfolgten kann nur mit Zu-

stimmung des Staatsanwalts angeordnet werden.
2.- Die Reichsregierung regelt mit Zustimmung des geichsrats die

örtliche Zuständigkeit des Staatsanwalts und des Oberlandes-.
gerichts.

(3) Die Durchlieferung darf nicht bewilligt werden, wenn das
Gericht erklärt hat, daß die Auslieferung unzulässig sein würde.

Zweiter Abschnitt.

Herdusgabe von Gegenständen
§ 34-

(i) Auf Ersuchen einer zuständigen Behörde eines ausländischen
Staates können der Regierung dieses Staates herausgegeben werdenz

i. Gegenstände, die als Beweismittel für ein ausländisches. Straf-
verfahren von Bedeutung sein können,

2. Gegenstände, die in einem ausländischen Strafverfahren der

Einziehung oder Verfallerklärung unterliegen,
3. Gegenstände im Besitze des Verfolgten, die er oder ein Teil-

nehmer im Ausland durch die strafbare Handlung, wegen deren
er verfolgt wird, oder als Entgelt für solche Gegenstände er-

langt hat,
4. Gegenstände, die bei einer Durchlieferung mit demVerfolgten

übernommen werden.
(2) Die Herausgabe ist nur zulässig, wenn,die Gegenseitigkeit ver-

bürgt Ist und in dem Strafverfahren, für das die Herausgabeg
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soll, eine Auslieferung nach den M 2, 3 und 4 Nr. 2 und 3 zulässig sein

würde.&apos;

§ 35.

(i) Die Herausgabe ist nur zulässig, wenn die ausländische Regie-
rung verpflichtet ist, die RechteAritter, Personen unberührt zu lassen

und im Falle eines bei der Pbergab gemachtep Vorbehalts die heraus-

gegebenen Gegenstände auf Verlangen unverzüglich zurückzugeben.
(2-) Soll die Herausgabe ohne, Zusammenhang mit der Auslieferung

oder Durchlieferung eines Verfolgten geschehen, so- ist sie nur zulässig,
wenn ein Beschlagnahmebeschluß vorliegt, der von- einer zuständigen
Behörde des ausländischen Staates erlassen ist.

§ 36
Bei der Herausgabe ist Beteiligter, wer an dem, Gegenstand ein

Recht geltend macht.

§ 37

(i) Der Staatsanwalt bei dem Oberlandesgerichte bereitet die Ent-

scheidung über die Herausgabe vor und führt die bewilligte Herausgabe
durch.

(2) Das Oberlandesgericht entscheidet über die Zulässigkeit der

Herausgabe, &apos;wenn der Staatsanwalt oder ein Beteiligter es. beantragt.
(3) Erklärt das Gericht die, Herausgabe für zulässig, so kann das

Gericht dem Beteiligten, der die gerichtliche Entscheidung beantragt
hat, die der Staatskasse erwachsenen Kosten auferlegen.

§ 38.
(i) Örtlich zuständig sind, wenn die Heiausgabe im Zusammen-

hange mit der Auslieferung oder Durchlieferung eines Verfolgten ge-
schehen soll, der Staatsanwalt und das Oberlandesgericht, die in dem
Verfahren über die- Auslieferung oder Durchlieferung zuständig sind,
wenn die Herausgabe.,ohne Zusammenhang mit einer Auslieferung oder

Durchlieferung geschehen soll, der Staatsanwalt und das Gericht, in

deren Bezirk sich die begehrten Gegenstände befinden. Wird die Her-

ausgabe mehrerer Gegenstände begehrt, die sich in verschiedenen Be-

zirken befinden, so haben der Staatsanwalt und das Gericht die Sache

zu bearbeiten, die zuerst mit der Sache befaßt werden.

(2,) Die §§ 26 bis 29 und 32 Abs. i und 3 Satz i gelten entsprechend;
an die Stelle des Verfolgten &apos;treten die Beteiligten..

§ 39.

(i) Gegenstände, deren Herausgabe an eine ausländische Regie-
rung zulässig ist, können nach Eingang des Ersuchens um Herausgabe
sichergestellt oder beschlagnahmt werden.

(2) Die Entscheidungen&apos; nach.§ 159 des
- GerichtSverfassungsgesetzes

erfolgen auf Antrag des Staatsanwalts bei dem Oberlandesgerichte.
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§ 40-
Die Herausgabe darf nicht bewilligt werden, wenn das Gericht sie

für unzulässig erklärt hat.

Dritter Abschnitt

Sonstige Rechtshilie in Stralsachen

§ 41-

(I) Rechtshilfe in Strafsachen ist auch in anderer Weise als durch

Auslieferung, Durchlieferung oder Herausgabe von Gegenständen zu-

lässig, wenn eine zuständige Behörde eines ausländischen Staates darum
ersucht und die Gegenseitigkeit verbürgt ist.

(2) Auf Antrag des Staatsanwalts entscheidet das Oberlandesgericht
darüber, ob diese Voraussetzungen vorliegen. Die Vorschriften der § 26
Abs. i Satz i, §§ 227 bis 29 gelten entsprechend. Die Rechtshilfe darf nicht
gewährt werden, wenn das Gericht sie für unzulässig erklärt hat.

(3) Rechtshilfe kann insbesondere dadurch gewährt werden, daß
i. behördliche Auskunft, namentlich Auskunft aus dem Straf-

register, erteilt wird,
,2. die ein Strafverfahren betreffenden Schriftstücke zugestellt und

Ladungen bewirkt werden,
3. Untersuchungshandlungen vorgenommen werden, namentlich die

Vernehmung von Beschuldigten, Zeugen und Sachverständigen,
&apos;die Beschlagnahme und Durchsuchung und die Einnahme des
richterlichen Augenscheins,

4. verhaftete Personen ausländischen Behörden zugeführt werden,
damit sie als Zeugen vernommen oder anderen Personen gegen-
übergestellt werden.

§ 42.
Die zur Leistung der Rechtshilfe berufene Behörde hat dem Er-

suchen zu entsprechen, wenn die Voraussetzungen vorliegen, unter denen
von ihr eine deutsche Behörde Rechtshilfe beanspruchen könnte. Die

Entscheidungen nach § 159 des Gerichtsverfassungsgesetzes erfolgen auf

Antrag des Staatsanwalts bei dem Oberlandesgerichte.

§ 43-

(i) Die Ladung von Zeugen oder Sachverständigen zum Erscheinen
vor ausländischen Behörden ist nur zulaissig, wenn diese verpflichtet
sind, die geladenen Personen ohne Rücksicht auf ihre Staatsangehörig-
keit weder wegen Täterschaft, Teilnahme, Hehlerei oder Begünstigung
bei der den Gegenstand der Untersuchung bildenden oder einer anderen
vor der Ausreise aus dem Gebiete des Deutschen Reichs begangenen
Straftat zu verfolgen oder zu bestrafen noch aus einem sonstigen vorher

eingetretenen Rechtsgrund in ihrer persönlichen Freiheit zu beschrän-
keii&quot; es sei denn, daß diese innerhalb einer Woche nach dem, Tage, an
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dem sie entlass-en werden und die Ausreise möglich ist, das Gebiet der
ausländischen Regierung nicht verlassen.

(2) Die Zuführung einer verhafteten Person ist nur unter ent-

sprechenden Bedingungen zulässig.

Vierter Abschnitt

Schlußbestimmungen
§ 44.

(i) Zur Entscheidung über die Ersuchen der ausländischen Re-

gierungen ist die Reichsregierung zuständig.
(2) Die Reichsregierung kann die Ausübung ihrer Befugnisse den

Landesregierungen übertragen. Diese haben das Recht der weiteren
Übertragung.

45-
Xosten der Rechtshilfe in Strafsachen, die bei deutschen Behörden

entstehen, können deutscherseits übernommen werden, wenn die Gegen-
seitigkeit verbürgt ist.

§ 46,
(i) Vereinbarungen mit ausländischen Regierungen über die Rechts-

hilfe in Strafsachen bedürfen nicht der Zustimmung des Reichstags,
wenn sie den Vorschriften dieses Gesetzes entsprechen.

(2) Die Vereinbarungen sind im Reichsgesetzblatt zu veröffent-
lichen und dem Reichstag bei seinem nächsten Zusammentritt zur

Kenntnis zu bringen.

§ 47.
Für das Verfahren nach diesem Gesetze gelten, soweit es nicht

anderes bestimmt, die Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes und
der Strafprozeßordnung.

§ 48.
Die in diesem Gesetze dem Reichsgericht oder den Oberlandes-

gerichten zugewiesenen Geschäfte erledigt der Strafsenat, die dem,Vor-
sitzenden des Gerichts zugewiesenen Geschäfte der Vorsitzende des
Strafsenats.

49-
Durch die Gesetzgebung eines Landes, in dem mehrere Oberlandes-

gerichte errichtet sind, können die nach diesem Gesetze den Oberlandes-
gerichten und den bei diesen bestehenden Staatsanwaltschaften zuge-
wiesenen Aufgaben ausschließlich einem der Oberlandesgerichte und der
bei diesem bestehenden Staatsanwaltschaft oder an deren Stelle dem
Obersten Landesgericht.und der bei diesem bestehenden Staatsanwalt-
s.chaft, übertragen werden.

Z. aüsl. öff. Recht u. Völkerr, Bd. 2, T...2- Urk. 35
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§ 59.
Die Strafprozepordnung in der Fassung VOM 22. März 1924 (Reichs-

gesetzbl. 1. S. 32&apos;2) wird wie folgt geändert:
i. Hinter §.154 wird folgender § I54a eingestellt:

§ 154a.
Von der Erhebung der öffentlichen Klage kann abgesehen wer-

den,.wenn der Beschuldigte wegen der.Tat einer ausländischen Re-

gierung ausgeliefert wird.
,Das gleiche gilt, wenn er wegen anderer Taten einer ausländi-

schen Regierung ausgeliefert wird&apos;und die Strafe, zu der die in-

ländische Verfolgung führen kann, neben der Strafe, zu der er im

Ausland rechtskräftig verurteilt worden ist oder die er im Aus-
länd zu erwarten hat, nicht ins Gewicht fällt.

Ist in den Fällen des Abs. i und 2 die öffentliche Klage bereits
erhoben, so stellt das Gericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft

das. Verfahren vorläufig ein. § 154 Abs. 3 bis 5 gilt mit der Maß-

gabe entsprechend, daß die Frist im Abs. 4 ein Jahr be#ägt.
2. Hinter § 456 wird folgender § 456a eingestellt:

§ 456a.
Von der Vollstreckung der Freiheitsstrafe kann abgesehen wer-

den, wenn der Verurteilte wegen einer anderen Tat einer ausländi-
schen Regierung ausgeliefert wird.

§ 51-
Die Gebührenordnung für Rechtsanwälte in,der Fassung der Be-

kanntmachung vom 2o. Mai 1898 (Reichsgesetzbl. S. 369, 692) wird wie

folgt geändert:
Hinter- § 75 wird folgender Abschnitt 4a eingestellt:

4a. Abschnitt

Gebühren für Beistandsleistung im zwischenstaatlichen
Rechtshilfeverkehr

§ 75 a.

Der Rechtsanwalt erhält für die Beistandsleistung nach §§ 32,

33 oder 38 Abs. 2 des Deutschen Auslieferungsgesetzes 40 Mark.
Für die Beistandsleistun&apos;g bei einer mündlichen Verhandlung

erhält er 8o Mark. Erstreckt sich die Verhandlung auf mehrere

Tage, so erhöht sich die Gebühr für jeden weiteren Tag um fünf
Zehnteile.

§ 75 b.

- Die im § 75 a festgesetzten Gebühren umfassen die Anfertigung
der Anträge, Gesuche und Erklärungen an alle beteiligten Behörden.
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§ 75.c.
Ist ein Rechtsanwalt gemeinschaftlicher Rechtsbeistand für

mehrere Verfolgte, so erhöhen sich die Gebühren um fünf,Zehnteile.

§ 52-,
Die Bestimmungen des Gesetzes über vorübergehende Rechts-

.pflegernaßnahmen im-Hinblick auf das Saargebiet vom io. Marz 1922
(Reichsgesetzbl. I S. 24 bleiben unberührt.

§ 53.
Der Reichsminister der Justiz kann bestimmen, daß die Zulässigkeit

der Rechtshilfe im Verhältnis zu einzelnen ausländischen Regierungen
von weiteren Voraussetzungen abhängig ist. Er kann auch für die Tätig-
keit der Gerichtsbehörden Gebühren bestimmen.

§ 54-
Hat eine ausländische Regierung bei der Bewilligung von Rechts-

hilfe in Strafsachen die Verwertung der Rechtshilfe an eine Bedingung
geknüpft, so ist die Bedingung im inländischen Verfahren zu beachten.

§ 55.
Dieses Gesetz tritt am i. April 1930 in Kraft.

Berlin, den 23. Dezember 1929.

Der Reichspräsident
von Hindenburg

Der Reichsminister der Justiz
v. Gu6rardZeitschrift S. 298.
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